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Die entscheidenden Neunziger Jahre: Das Ringen um Reform und Aufwertung der Berufsbildung 1995 bis 2005

Von Rudolf H. Strahm

1. Einleitung: Das Jahrzehnt der Entscheide
Das Jahrzehnt von 1995 bis 2005 ist für das schweizerische Berufsbildungssystem als die entscheidende Schicksalsepoche zu betrachten. Bis Mitte der 1990er Jahre steckte die Berufsbildung in einem historischen Tief; sie stand damals vor der Kantonalisierung. In die Jahre nach 1995 fiel dann die Rettung vor der Kantonalisierung und die rasche Trendumkehr in Richtung Aufwertung der Berufslehre. In dieser Epoche fielen die entscheidenden Weichenstellungen mit der Totalrevision des alten Berufsbildungsgesetzes BBG und mit der integralen Neuordnung des gesamten beruflichen Bildungswesens in der Schweiz. – Der Autor beschreibt in diesem historischen Abriss des „Schicksalsjahrzehnts 1995 - 2005“ die politischen Entscheidvorgänge, die Spannungsfelder und die Akteure aufgrund des umfangreichen Materials, das vom parlamentarischen Prozess angefallen ist.

Es wäre zu kurz gegriffen und für das Verständnis ungenügend, nur den formalen Werdegang des neuen Berufsbildungsgesetztes BBG nachzuzeichnen, ohne die Vorgeschichte und ohne das politisch-parlamentarische und personelle Umfeld zu beschreiben. Denn die Entstehung des neuen Gesetzes und dessen inhaltliche Ausrichtung wurde entscheidend von der vorangehenden politischen Mobilisierung geprägt, die vom Parlament und von den Medien ausging. Die Anstösse dafür, dass die Berufsbildung einen höheren Stellenwert erhalten hat und die Berufslehre gewissermassen wieder hoffähig gemacht worden ist, ist nicht vom Bundesrat und nicht von der Verwaltung ausgegangen. Die wesentlichen Anstösse und Entscheide kamen vielmehr vom Parlament und von der Oeffentlichkeit.

2. Historischer Tiefpunkt der Berufsbildung: Anwärterin für die Kantonalisierung
Den historischen Tiefpunkt erlebte die schweizerische Berufsbildung wohl in den Jahren 1995/96 mit dem sogenannten Grundzüge-Bericht zur Neuen Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen und zum Neuen Finanzausgleich NFA
. Dieser Bericht sah vor, die Berufsbildung im Rahmen der neuen Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen zu kantonalisieren: Der Bund sollte - so schlug es die NFA-Projektorganisation vor - "die Berufsbildung aller Sparten", also die Zuständigkeit generell sowie die Betriebs- und Baubeiträge für Berufsschulen, an die Kantone delegieren. Mit andern Worten: Der Bund sollte sich also aus dieser bisherigen Verbundaufgabe zurückziehen.
Laut Vernehmlassungsvorlage zum NFA sollte die Kantonalisierung der Berufsbildung zusammen mit zwanzig anderen sogenannten Verbundaufgaben, die als zweite und dritte Priorität eingestuft wurden, realisiert werden. Unter den Kantonalisierungsanwärtern waren auch die Denkmalpflege, Ortsbildsschutz, Fuss- und Wanderwege, Raumplanung, Jagd- und Fischerei, Altershilfe und Spitex, Abfall- und Abwasseranlagen. Zur Begründung argumentierte der vom Bundesrat genehmigte Vernehmlassungsbericht u.a. "der entstehende Nutzen dieser Aufgabe ist auf Kantonsgebiete beschränkt", und "weil der Bund hier keine materielle Steuerungskoppelung besitzen muss".

Diese Zuweisung der "Berufsbildung in die Zuständigkeit der Kantone" hätte de facto einen Rückzug des Bundes aus der Verantwortung im Berufsbildungsbereich bedeutet, wobei in der Vernehmlassungsvorlage ungeklärt blieb, wie viel Kompetenzen im Bereich der Zertifizierung der Lehrabschlüsse beim Bund noch verbleiben sollten. 

Treibende Kraft zur Kantonalisierung der Berufsbildung innerhalb der NFA-Projektorganisation, für welche die eidgenössische Finanzverwaltung (Finanzdepartement) die Federführung innehatte, war der Schwyzer Regierungsrat und Finanzdirektor Franz Marty. Er war Vorsitzender der Begleitgruppe 1, welche die "Aufgabenentflechtung" zwischen Bund und Kantonen vorbereitete. Die Berufsbildung wurde von dieser Gruppe im Rahmen der Aufgabenüberprüfung als unbedeutend und deshalb kantonalisierungsreif  eingestuft.

Noch bevor das Projekt in die Vernehmlassung geschickt wurde, meldete der damalige Direktor des Bundesamts für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA), Jean-Luc Nordmann, Widerstand an. Die Opposition seitens der von der Kantonalisierung tangierten Bundesämter wurde aber von der NFA/Projektorganisation bloss als voraussehbare Widerstands-Pflichtübungen vernachlässigt und weitgehend ignoriert.

Diese Kantonalisierungsabsicht wurde bald in den interessierten Kreisen der Berufsbildung ruchbar. Die Parlamentarische Gruppe für Berufsbildung PGfB, damals unter dem Präsidium des SVP-Nationalrats Albrecht Rychen, befasste sich mit der Angelegenheit. Die Absicht der NFA-Projektorganisation führte zu heftigen Gegenreaktionen der (wenigen) berufsbildungspolitisch engagierten Parlamentsmitglieder. Der Thurgauer SP-Ständerat Thomas Onken, brachte im Ständerat die Empfehlung "Übung abbrechen" ein
. Auch der Schreibende deponierte in der WBK-Nationalrat im Januar 1997 einen Antrag für eine entsprechende Kommissions-Motion, die dann von der Gesamtkommission in sprachlich verschärfter Form dem Parlament zugeleitet und von diesem angenommen worden ist
.

Das Gewerbe mobilisierte ebenfalls seine Verbände und weitere Wirtschaftskreise gegen diese Kantonalisierung
. Auch Arbeitnehmerverbände wie der Schweizerische Kaufmännische Verband (aber nicht der SGB) setzten sich in der Vernehmlassung gegen die Kantonalisierung zur Wehr. Insgesamt gab es eine deutliche Mehrheit der Wirtschaftsorganisationen und Parteien gegen das Kantonalisierungsprojekt

Gegenüber den Wirtschaftsverbänden unterliess das Generalsekretariat der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK nichts, um die Berufsbildung in die kantonalen Institutionen der Sekundarstufe II einzureihen und so die Kantonalisierung der Berufsschulen voranzutreiben: "Mit der Kantonalisierung der Berufsschulen haben die meisten Kantone die richtige Grundentscheidung getroffen. Berufsschulen sind Kantonsschulen wie das Gymnasium und die Diplomschulen" 
, schreib der Generalsekretär der EDK, Moritz Arnet. Nach ihm sollten die Berufsschulen "integrierender Teil des kantonalen Bildungsangebots" werden. (Wir vermuten, dass sicher der damalige EDK-Generalsekretär auch bei der Arbeitsgruppe Marty für die Kantonalisierung stark gemacht hat).

In der weiteren Bearbeitung der Aufgabenteilung wurde nach dieser starken Gegenwehr die Kantonalisierung der Berufsbildung fallen gelassen, dies auch unter dem Eindruck der aufkommenden Debatte um die Lehrstellenkrise. Der damalige NFA-Projektverantwortliche im Eidgenössischen Finanzdepartement, Gérard Wettstein, beschreibt heute die Vernehmlassungsresultate zur Berufsbildung wie folgt: "Die Kritik fiel vernichtend aus: Es gab keinerlei Unterstützung für diesen Vorschlag, eine breite Koalition sagte geschlossen Nein" 
. 

Diese Nein-Koalition gegen die Kantonalisierung ist dank intensiver Vernetzung selbstverständlich organisiert worden. Der Totalangriff auf die Berufsbildung hatte die Berufsbildungs-Szene aufgeweckt und erstmals eine politische Sensibilisierung herbeigeführt. Eine Übertragung der Berufsbildung auf die Kantone hätte nach heutiger Einschätzung zur kalten Liquidation des eidgenössischen Berufsbildungssystems geführt. Denn später, bei den Beratungen über die Berufsbildungsreform im Rahmen des neuen BBG (2001 – 2003), stellte sich heraus, dass innerhalb der Schweiz extrem divergierende Auffassungen unter den Kantonen über den Stellenwert der Berufsbildung vorhanden sind. Vor allem in der Einschätzung des Dualsystems zeigten sich zwischen den Sprachregionen schier unüberwindbare Konzeptionsunterschiede. Mit einer Kantonalisierung der Berufsbildung hätten sich diese Differenzen nie mehr kitten lassen. Das schweizerische Berufsbildungssystem wäre – dies lässt sich aus heutiger Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit urteilen – auseinandergefallen. Die Kantonalisierung hätte die gesamtschweizerische Anerkennung der (dualen) Berufslehre aufgehoben und sie hätte wohl auch die Berufsschulen in die Gymnasien und anderen Schulen der Sekundarstufe II eingegliedert. 
Die Befürworter einer Bundesregelung für das Berufsbildungssystem gingen und gehen immer davon aus, dass es einen Arbeitsmarkt Schweiz geben muss, in welchem die Berufsanerkennung einheitlich zu regeln ist.

Die Erziehungsdirektorenkonferenz EDK hat sich nicht nur bei der neuen Aufgabenteilung im Rahmen des NFA 1996 für eine Herabstufung der Berufsbildung stark gemacht. Auch zwei Jahre später plädierte sie dezidiert für eine Zurücksetzung der finanziellen Ausstattung der Berufsbildung. So schrieb die EDK mit einem offiziellen Schreiben, unterzeichnet durch den Präsidenten P.Schmid und den Sekretär M.Arnet, im Rahmen des Finanz-Stabilisierungsprogramms des Bundes am 3. März 1998 an den Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung, Ulrich Gygi, folgenden Kürzungsvorschlag zu Lasten der Berufsbildung: „An der Sitzung der Arbeitsgruppe (betr. Sparbeitrag der Kantone, d.Red.) vom 23. Februar wurde auf die Reduktion der Investitionsbeiträge im Universitätsbereich verzichtet. Anstelle dieser Massnahme wird die Weiterführung der linearen Kürzung im Berufsbildungsbereich vorgesehen. Wir werden gegen diese Lösung (deren Berechnungen nicht vorliegen) nicht opponieren. .. Nach wie vor halten wir eine Reduktion der Stipendienleistungen des Bundes um 40% für nicht akzeptabel. Aus unserer Sicht wäre eine Reduktion von 10-15% politisch noch verkraftbar.“
 – Die EDK plädierte also, in Fortführung ihrer Praxis, auch 1998 bei den Sparübungen für eine Kürzung bei der Berufsbildung zu Gunsten der Universitäten und der Studierenden. Die Berufsbildung hatte bei der EDK nie einen hohen Stellenwert. 
3. Prekäre Lehrstellensituation – erste Mobilisierung
Die 1990er Jahre waren schwierige Jahre für den Arbeitsmarkt Schweiz. Von 1992 bis 1999 erlebte die Schweiz eine langjährige wirtschaftliche Rezession. Die durchschnittliche Wachstumsrate des Bruttoinlandprodukts betrug in dieser Zeit weniger als ein BIP-Prozent, sie war während sieben Jahren die tiefste im ganzen OECD-Raum. Die Arbeitslosenzahl überstieg 1994 die Marke von 200'000 Personen und die Zahl der Lehrstellen ging recht deutlich zurück, obschon seit 1991 wieder mehr jugendliche Schulabgänger/innen in den Arbeitsmarkt drängten.

Eine Sonderauswertung des Bundesamts für Statistik BFS – Anna Borkowsky wirkte dort als Bildungsstatistikerin – aufgrund der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung SAKE, ergab für das Krisenjahr 1996 zum Beispiel folgende Anteile von Jugendlichen ohne nachobligatorische Ausbildung an der 15 - 24-jährigen Bevölkerung: 
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Die Zahl der neuen Lehrverträge war von 1985 – 1995 von 66'000 auf 54'800 gesunken. 4'000 – 6'000 Jugendliche waren als Schulabgänger ohne Berufslehre gemeldet worden (Lehrstellensuchende), mindestens 10'000 waren zudem in sogenannten Zwischenlösungen und Warteschlaufen (10. Schuljahr, Praktika etc.).

Diese langdauernde Rezession der 1990er Jahre war einerseits bedingt durch schmerzhafte Strukturanpassungen der schweizerischen Wirtschaft an die Weltwirtschaft und anderseits wurde sie verursacht und verstärkt durch Fehlleistungen der damaligen Leitung der Schweizerischen Nationalbank SNB, die wegen ungerechtfertigter Inflationsfurcht (Paul Krugmann sprach von "Inflationsparanoia") allzu lange eine Hochzinspolitik verfolgte und einen hohen, die Exporte schädigenden Frankenkurs in Kauf nahm. Ich muss ergänzen, dass ich neben diesen Wirtschaftsindikatoren auch als Vater eines 15-jährigen Sohns, der eine Lehrstelle suchte und sich unzählige Male bewerben musste, aus existenzieller Erfahrung für die Lehrstellenkrise sensibilisiert wurde. Abgesehen davon hatte ich persönlich selber vor dem akademischen Bildungsweg eine Berufslehre und eine Ingenieurschule absolviert und aus mehreren Lehraufträgen wusste ich, wie das Berufsbildungssystem funktioniert. Im eidgenössischen Parlament engagierten sich damals nur ganz wenige Parlamentsmitglieder in der Berufsbildung; es waren die wenigen, die selber Lehrlinge ausbildeten oder beruflich in der Berufsbildungsszene irgendwie aktiv waren.

Diese Zeit von 1996/1997 war denn auch die Zeit der grossen Mobilisierung. Unzählige Medienberichte erschienen über die Lehrstellenknappheit. Erstmals wurden, angestossen von parlamentarischen Anfragen, im Auftrag des BIGA vom Markt- und Sozialforschungsinstitut Link die sogenannten Lehrstellenbarometer erstellt, welche die Defizite bei den Lehrstellen feststellten. Im Juni 1996 gab es im Nationalrat erstmals eine ausgedehnte Debatte über Dringliche Vorstösse aus den Fraktionen SVP, SP, FDP zur Lehrstellensituation sowie von individuellen Vorstössen
. Später gab es weitere Vorstösse von Seiten des Gewerbes und von weiteren Parlamentariern zu Gunsten der Finanzierung der Berufsbildung und von Sofortmassnahmen.

In der Frühjahrssession 1997 doppelten wir erneut, und diesmal koordiniert, mit Dringlichen Vorstössen aus den vier Bundesratsparteien CVP, FDP, SVP und SP nach, um eine neue Diskussion zu provozieren und den Druck auf den Bundesrat aufrecht zu erhalten
.

In den Jahren 1996/97 wurden schätzungsweise drei Dutzend Vorstösse aus allen politischen Lagern und aus den Kommissionen eingereicht, die alle auf irgendeine Weise den Handlungsbedarf des EVD resp. des BIGA akzentuierten.

Man sprach in den Medien vom "schlafenden BIGA", von "Alarmlichtern" und von "Chefbeamten, die ihre Hausaufgaben nicht machen". Man warf den zuständigen Beamten vor, untätig gewesen zu sein, nachdem die Zahl der Lehrstellen seit Jahren schon rückläufig gewesen war.

Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz hatte als Akademiker und Romand nie eine intime Beziehung und wenig Herzblut für die Berufsbildung gezeigt. Als Kräftefeld-Politiker spürte er allerdings den politischen Druck und suchte nach Auswegen. Ein personelles Revirement im BIGA wurde angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und des Lehrstellenmangels von allen Seiten, auch aus seiner Partei, gefordert. Der Schreibende schlug in einem sehr persönlichen Gespräch im Büro von Delamuraz u.a. die rasche Ersetzung des Verantwortlichen für Berufsbildung im BIGA, Rudolf Natsch, vor. Mehrere Parlamentsmitglieder forderten ebenfalls personelle Änderungen über die Presse. Ein in Berufsbildungsfragen engagierter FDP-Nationalrat liess sich (ohne Namensnennung) in der Basler Zeitung zitieren: "Entweder räumt Delamuraz im BIGA jetzt sofort auf, oder er wird selber weggeräumt"
. Zur Krise im BIGA äusserten sich öffentlich mehrere Nationalräte von politischem Gewicht sehr Delamuraz-kritisch, so auch Franz Steinegger (FDP), Christoph Blocher (SVP), Adalbert Durrer (CVP), Eugen David (CVP)
. 

Jean-Pascal Delamuraz liess als erfahrener Kräftefeld-Politiker die Angelegenheit und die Kritik aus allen Lagern nicht auf sich beruhen, sondern gab dann im Jahr 1997 vor seinem krankheitsbedingten Rücktritt (er erfolgte im März 1998) ein totales Revirement des BIGA und der Berufsbildung bekannt: Das BIGA sollte mit dem BAWI zum SECO zusammengefasst und die Berufsbildung (Berufsschulen und Fachhochschulen) mit der technischen Innovation (KTI) in einem neuen Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT unter dem bisherigen Direktor des Bundesamts für Konjunkturfragen, Hans Sieber, ausgegliedert werden. Rudolf Natsch wurde als Verantwortlicher für die Berufsbildung vorzeitig abgelöst. Der schwierige Vollzug dieser Umgruppierung blieb allerdings seinem Nachfolger, Bundesrat Pascal Couchepin, vorbehalten, der im März 1998 gewählt und neuer Chef des EVD wurde.

Immerhin hat Bundesrat Delamuraz auf den äusseren Druck hin in seinen letzten zwei Amtsjahren einige Sofortmassnahmen ausgelöst: Die Lehrstellensituation wurde statistisch erfasst (Lehrstellenbarometer), der Berufsbildungsbericht (siehe später) wurde fertig gestellt. Auf unsere Anregung hin gelangte er auch mit einem (etwas dürren) Schreiben an die Mitgliedsfirmen des Schweizerischen Arbeitgeber-Verbands, um sie an die Verantwortung für die Bereitstellung von Lehrstellen zu mahnen.

Ohne den – hier nur exemplarisch dargestellten – politischen und parlamentarischen Druck und ohne die Mobilisierung in den Medien kann man die spätere Berufsbildungsreform und die dem BBG vorausgehenden Lehrstellenbeschlüsse nicht verstehen. Innert zwei Jahren war aus dem unbedeutenden und schlafenden Kantonalisierungskandidaten "Berufsbildung" ein politisch aktuelles Top-Thema der helvetischen Politik (gemacht) worden.

4. Berufsbildungsbericht 1996  und die Folgen
Am 11. September 1996 verabschiedete der Bundesrat seinen Bericht über die Berufsbildung ("Berufsbildungsbericht"), der anschliessend der Öffentlichkeit, am 26. September 1996 der Nationalen Lehrstellenkonferenz und gleichzeitig dem Parlament zugeleitet wurde.

Dieser lang erwartete Bericht des BIGA stiess auf schlechte Resonanz. Insgesamt 19 parlamentarische Vorstösse aus den Jahren 1986 – 1995 hatten zuvor Berichte und Teilrevisionen zur Berufsbildung gefordert. Aufgrund des oben beschriebenen politischen Drucks und der prekären Lehrstellensituation wurden die Arbeiten am Bericht zwar beschleunigt. Doch entgegen den Erwartungen der Parlamentarier im Sommer 1996 und im Gegensatz zum Tenor der vorausgegangenen Vorstösse schlug das BIGA keine Gesetzesänderungen vor, sondern begnügte sich im Bericht mit einer Auslegeordnung der bestehenden Gesetzeserlasse und der möglichen und denkbaren "Entwicklungsmassnahmen" für die Berufsbildung. Mit einem Katalog von 37 Massnahmen (M1 – M 37) wurde ein Sammelsurium von teils alten, teils neueren und teilweise sich widersprechenden "Entwicklungsmassnahmen" vorgestellt, deren Realisierung laut Bericht dann nur gerade 10,0 Millionen Franken an Mehrkosten pro Jahr verursachen sollten (wovon 4 Millionen Franken allein für die Ausbildung von Ausbildnern und Ausbildnerinnen). Man präsentierte eine Scheinreform, die faktisch kostenneutral bleiben sollte. Dieser Bericht, dessen Erarbeitung vor allem vom BIGA-Vizedirektor Rudolf Natsch betreut worden war, widerspiegelte die damalige Reformpassivität, wie sie bei der fast gleichzeitigen, erwähnten Kantonalisierungsvorlage des EFD und bei Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz symptomatisch war.

Der Berufsbildungsbericht 1996 weckte ein zweites Mal die schlafende Berufsbildungs-Gemeinde. Die zweitägigen Hearings und Diskussionen der nationalrätlichen WBK vom Januar 1997 zeigten einen deutlichen Handlungsbedarf auf allen Ebenen auf: Beim Gesetz, bei der Definition neuer Berufe, in der Fachlehrerausbildung, bei der Weiterbildung und in der Schulkoordination auf schweizerischer Ebene. Auch die Parlamentarische Gruppe für Berufsbildung PGfB schaltete sich ein, organisierte Vorbesprechungen unter den interessierten Parlamentsmitgliedern und gelangte auch brieflich an die Parlamentarier mit einem Forderungskatalog.

Die Schelte gegenüber der Direktion des BIGA und – direkt oder implizit – auch gegenüber dem Chef des EVD seitens der Nationalräte und Nationalrätinnen war in der WBK unüberhörbar. Unter der Leitung der berufsbildungspolitisch aktiven Kommissionspräsidentin, Ruth Grossenbacher (CVP), begnügte sich die Kommission nicht mit einer kritischen Aussprache und anschliessender Kenntnisnahme. (Berichte des Bundesrats werden normalerweise vom Parlament einfach „zur Kenntnis genommen“.) Vielmehr machte sich die Kommission in weiteren Sitzungen an die Formulierung gemeinsamer parlamentarischer Vorstösse, mit denen der Bundesrat zum Handeln und zum verstärkten Engagement gezwungen werden sollte. In den WBK-Sitzungen von Januar bis April 1997 sind nach vorhandener Liste rund 20 Einzelanträge aus allen Bundesratsparteien in die Kommission eingebracht worden.
 Aus diesen Einzelanträgen wurden schliesslich sechs Kommissionsvorstösse der WBK zuhanden des Nationalrats formuliert, welche am 9. Juni 1997 vom Ratsplenum des Nationalrats alle mit grossen Mehrheiten (bei 3 Motionen gegen die Stimmen aus der SVP) angenommen wurden.

Praktisch gleichlautende Vorstösse wurden am 23. September 1997 im Ständerat behandelt und gutgeheissen. Die gemeinsamen Reformaufträge, resp. Stossrichtungen des Parlaments gegenüber dem Bundesrat und der Verwaltung waren zusammengefasst:

· Ein gesamtheitliches schweizerisches Bildungskonzept und ein Bundesamt für Bildung

· Revision des Berufsbildungsgesetzes BBG

· Abbruch der Kantonalisierungsübung

· Realisierung eines modularen Weiterbildungssystems

· Umsetzung der weiteren, im Berufsbildungsgesetz aufgeführten Massnahmen

· Massnahmen zur Lehrstellenförderung.

Im Zuge dieser Diskussion wurde auch meine parlamentarische Initiative für ein "Anreizsystem für Lehrstellen" befürwortet, welche zum späteren Lehrstellenbeschluss II führte, den ich später separat beschreibe.

Diese verbindlichen Aufträge des Parlaments brachten auch in der Verwaltung Bewegung. Am 13.3.1998 setzte der Bundesrat eine Expertengruppe zur Revision des BBG ein, die unter der Leitung von Hans Sieber und mit Vertretern der Berufsbildungsszene, der Wirtschaftsverbände und der Wissenschaft die Aufgabe erhielt, bis Ende 1998 "einen vernehmlassungsfähigen Gesetzesentwurf" für das Berufsbildungsgesetz zu erarbeiten.

Im Parlament war man der Meinung, eigentlich könne der Bundesrat rascher vorgehen und sofort mit einer Botschaft die Revision des BBG beantragen. Doch mit der Expertengruppe liess man sich Zeit, der neue BBT-Direktor konnte sich dabei kundig machen und die Probleme konnten damit auch grundsätzlicher angegangen werden. Es sollte dann allerdings bis zum September 2000 dauern, bis der Bundesrat nach einer Vernehmlassungsphase dem Parlament die Botschaft zur totalen Revision des BBG zuleitete.

Wenn der Berufsbildungsbericht an sich inhaltlich auch dürftig war und für sich genommen wohl keine Reform ausgelöst hätte, war er ein guter Aufhänger zum politischen Anstoss seitens des Parlaments gegenüber der Regierung und Verwaltung. Vor 1995 hatte sich nämlich die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) während sieben Jahren nur einziges Mal, nämlich bei einer unverbindlichen Lehrlingspetition, mit der Berufsbildung befasst. Erst im Rahmen der Fachhochschulgesetzes-Beratung kam überhaupt die Berufsbildung in einer Kommission zur Sprache. Die damalige WBK-Präsidentin, Ruth Grossenbacher, sagte in der Kommission des Nationalrats: "Wenn wir unsere Protokolle anschauen, sehen wir, dass wir uns in den letzten sieben Jahre ein einziges Mal der Berufsbildung gewidmet haben, anlässlich der Lehrlingspetition".

Durch diese parlamentarische Aktivität rund um den mageren Berufsbildungsbericht ist auch die wirtschaftspolitische Öffentlichkeit aktiviert worden. Denn nicht nur im parlamentarischen Prozess, sondern auch in der Fachwelt der Wirtschaftsverbände und der Wirtschaftspublizistik wurde 1996/97 eine so intensive Konzeptionsdebatte zur Berufsbildung geführt, wie sie während Jahrzehnten zuvor nie mehr stattgefunden hatte. Allein die Dokumentation der Parlamentsdienste enthält dazu dreissig Artikel und Aufsätze zum Berufsbildungsbericht aus dieser Zeit.
 

Der Berufsbildungsbericht 1996 und die Lehrstellenbeschlüsse I und II der folgenden Jahre waren die notwendige politische Vorspuraktionen, die dann zur Berufsbildungsreform und zum neuen BBG führten.

5. Lehrstellenbeschluss I  -  erste Krisenmassnahme 
Die weiter oben beschriebene schwierige Arbeitsmarktlage – die registrierten Arbeitslosen betrugen im Jahresdurchschnitt 1996 immer noch 168'000 oder 4,7% Arbeitslosenquote – führte zur politischen Forderung nach einem zweiten konjunkturellen Beschäftigungsprogramm. (Das erste Konjunkturprogramm mit einem Investitionsbonus war in den Jahren 1993 – 1995 realisiert worden). Das neue Programm kam auf Druck der Linken, der welschen Kantone und des Baugewerbes zustande und wurde in Form eines Massnahmenpakets des Bundesrates dem Parlament zugeleitet.
 

In diesem Beschäftigungsprogramm des Bundesrats fehlten Massnahmen im Lehrlingsbereich, was vor allem der in Berufsbildungsfragen aktive Schweizerische Kaufmännische Verband bemängelte. Der Präsident des SKV, Alexander Tschäppät, rief nach "mehr Lehrstellen statt Beton". Der Schreibende trug damals schon seit einiger Zeit den Gedanken eines "marktwirtschaftlichen Anreizsystems" für Lehrstellen und diskutierte mit vielen Akteuren über die Varianten einer Belohnung für Lehrbetriebe. Im Rahmen der nationalrätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben WAK unterbreitete ich dann zum Konjunkturpaket des Bundesrats einen (meines Wissens mit Hilfe des BIGA formulierten) Entwurf für einen neuen "Bundesbeschluss über die Förderung von Lehrstellen im Zeitraum 1997 – 1999" (Lehrstellenbeschluss LSB). Mein Entwurf für einen komplett neuen, separaten "Beschluss F" verlangte 60 Millionen Franken für die folgenden Jahre 1997/98, wobei der Bund allgemein 5'000 Franken pro Lehrjahr und auszubildende Person an die Lehrbetriebe ausschütten sollte. Ich sah während der Kommissionsdebatte bald ein, dass diese Lehrstellenförderung nach dem "Giesskannenprinzip" zu Mitnahmeeffekten führen würde, spürte aber seitens der Wirtschaftspolitiker aus allen Lagern einen gewissen Goodwill für das Anliegen. Die weitere Debatte führte dazu, dass in der Bundesratsvorlage ein neuer Artikel eingefügt wurde, mit dem das Parlament "für die Förderung von Lehrstellen im Zeitraum 1997 – 1999 einen Rahmenkredit von 60 Millionen Franken“ bewilligte. Die Zahlungsverpflichtungen für diese Tätigkeit musste bis zum 31.12.1999 eingegangen werden. 

Dieses Programm figurierte später unter dem Titel "Lehrstellenbeschluss I" und brachte eine erste Ausweitung der Bundestätigkeit im Bereich der Berufsbildung. Es ermöglichte die Realisierung von Pilotprogrammen zur Lehrstellenförderung, welches beim nachfolgenden Lehrstellenbeschluss II und vor allem für die Formulierung des Berufsbildungsgesetzes von grossem Nutzen war. Der zuständige, äusserst aktive Chefbeamte im BBT, Heinrich Summermatter, erhielt mit der Verordnung zu diesem Lehrstellenbeschluss recht viel Spielraum beim Vollzug. Dessen Erfahrungen sollten sich später als hilfreich für den zweiten Lehrstellenbeschluss und die Formulierung des neuen BBG erweisen.

6. Lehrstellenbeschluss II als Reformvorreiter und Auslöser kantonaler Aktivitäten
Glücklicherweise führten wir die Lehrstellenkampagne mehrgleisig. Bereits im Juni 1996 hatte ich im Nationalrat eine Parlamentarische Initiative für ein "Anreizsystem für Lehrstellen" deponiert, mit welcher "ein Anreizsystem oder ein Lastenausgleich" zu Gunsten von Lehrbetrieben gefordert wurde.
 Ich muss gestehen, dass ich mir damals über die Konkretisierung des finanziellen Ausgleichsmechanismus zwischen Lehrbetrieben und nicht ausbildenden Betrieben noch nicht im Klaren war. Ich hatte zwar einige Varianten-Vorstellungen von marktwirtschaftlichen Anreiz- oder Ausgleichssystemen vor mir, war mir aber in einem Punkt sicher, dass nämlich die von mir anvisierten Massnahmen nicht nur, wie zur gleichen Zeit von Nationalrat Christian Speck (SVP) gefordert, die Allgemeinverbindlicherklärung von bestehenden Branchenfonds zu Gunsten der beruflichen Aus- und Weiterbildung des Gewerbes abdecken sollten, sondern dass diese Fördermittel des Bundes alle Branchen abdecken müssten.

Meine Parlamentarische Initiative wurde im Januar und April 1997 in der WBK und dazwischen in einer 7-köpfigen Subkommission der WBK behandelt, wobei in der Subkommission verschiedene Modelle mit Experten diskutiert wurden. Als mögliche Varianten präsentierte ich folgende alternative Modelle:

1. Bonus-Malus-System

2. Doppelter Steuerabzug für Lehrlings-Kosten

3. "Genfer Modell" mit Beiträgen der Unternehmen auf der Lohnsumme an einen Fonds
4. Einführungskurse, Entlastung der Unternehmen in der Einführungsphase

5. Mehr Lehrstellen bei der öffentlichen Hand

6. Zwischenjahre (10. Schuljahr u.a. Zwischenlösungen)

7. Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (analog Motion Speck, siehe Fussnote 29)

8. Leistungsaufträge im New Public Management (FLAG-Ämter)

9. Lehrstellenanforderungen im Submissionsbereich (Ausbildungsverpflichtung für Firmen bei öffentlichen Aufträgen)

10. Finanzierung von Einführungskursen durch den Bund.

Ich muss heute gestehen, dass in dieser breiten Palette von Vorschlägen für den zweiten Beschluss auch eine taktische Komponente verborgen war: Man wollte möglichst alle politischen Vorschläge aus allen Azimuten einbeziehen, um möglichst viele Kommissionsmitglieder ins Boot zu holen.

Bei diesem zweiten Beschluss machte sich das Parlament allerdings gründlicher und mit mehr Vertiefung an die Legiferierung als beim LSB I, der quasi im Schlepptau der Konjunkturbeschlüsse aufgeladen worden war. Die WBK liess sich vom BIGA einen Bericht zu den Vorschlägen und Varianten von Anreizmassnahmen vorlegen.
 Eine kurze Expertenbefragung (Delphi-Befragung) durch das GfS-Forschungsinstitut zu den Varianten von Lenkungsmassnahmen wurde zudem in Auftrag gegeben und ausgewertet. 
 Die Kommission veranstaltete dazu noch Hearings mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden. Es war ein echter Suchprozess nach den richtigen und wirksamen Lenkungsmassnahmen. Am 22. Mai 1997 beschloss die WBK-N mit 14 zu 0 Stimmen, dem Nationalratsplenum Folgegebung der Initiative zu beantragen; und am 10. Juni 1997 beschloss der Nationalrat einstimmig und ohne Diskussion die Annahme der Parlamentarischen Initiative.
 Man riet mir, in der ersten Phase keine Ratsdebatte auszulösen, um das Projekt nicht in eine parteipolitische Polarisierung geraten zu lassen.

Nach der Annahme der Initiative arbeitete die Subkommission (Sub-WBK) unter dem Vorsitz der Nationalrätin Ruth Grossenbacher (CVP) zielstrebig weiter, und die BIGA-Vertreter Rudolf Natsch, Heinrich Sommermatter und Eduard Kuster wirkten konstruktiv mit (was bei Parl. Initiativen seitens der Verwaltung nicht immer selbstverständlich ist). Die Kommission organisierte nach dem Fertigstellen eines Entwurfs durch das BIGA im Sommer/Herbst 1997 eine Art kleiner Vernehmlassung bei Kantonen, Parteien, Wirtschafts- und Berufsverbänden, in welcher folgende Fördermassnahmen zur Diskussion gestellt wurden:

1. Förderung der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe (neuer Artikel in BBG)

2. Finanzierung von Einführungskursen durch den Bund (BBG-Artikel)

3. Förderung von Ausbildungsverbünden

4. Förderung von Jugendlichen mit besonderen Schwierigkeiten

5. Finanzierung von Lehrbetrieben, Entlastung von Gebühren

6. Allgemeinverbindlicherklärung von Ausbildungsverträgen einer bestimmten Branche (Motion Speck).

Das BIGA liess ferner bei der Universität Bern eine Zwischenevaluation des Ergebnisses des LSB I erstellen,  welche in der Subkommission mit den Universitätsvertretern intensiv diskutiert wurde.
 Aufgrund dieser Vorarbeiten, die vor allem in einer Subkommission der WBK in mehreren Sitzungen vorangetrieben wurde, kam der Lehrstellenbeschluss II zustande. 
 Nach vielen Diskussionen und juristischem Geplänkel wurde auf die Änderung des damals geltenden BBG verzichtet (die Expertenkommission Sieber für dessen Totalrevision war zu dieser Zeit schon am Werk). Im Januar 1999 wurde dann dem Nationalrat ein befristeter Bundesbeschluss unter dem Titel "Lehrstellenbeschluss II (LSB II) zugeleitet.
 Mit einem Finanzbegehren von 100 Millionen Franken wurden folgende Fördermassnahmen vorgesehen:

1. Für die Lehrstellenförderung und Erschliessung von Ausbildungsmöglichkeiten in anspruchsvollen Bereichen (z.B. Basisjahre für Informatiker, Beiträge für die Wirtschafts-Informatik-Schule Schweiz etc.): 40 Millionen Franken.

2. Für die Erschliessung von Ausbildungsmöglichkeiten in Bereichen mit praktischen Tätigkeiten, Brückenmassnahmen, schulisch Schwächeren: 40 Millionen Franken.

3. Für besondere Ausbildungsgebiete, Lehrstellenmarketing und Sensibilisierung zu Gunsten von Frauen: 10 Millionen Franken.

4. Für weitere Massnahmen wie Studien, Begleitforschung etc.: 10 Millionen Franken.

Dieser Lehrstellenbeschluss II wurde im Jahr 1999 recht zügig durch beide Kammern geschleust, wo er auch das Quorum der Ausgabenbremse (von 101 Stimmen im Nationalrat und 24 Stimmen im Ständerat) spielend überschritt, obschon der Bundesrat in seiner Stellungnahme nur 75 statt 100 Millionen Franken für die folgenden drei Jahre bewilligen wollte. Der LSB II wurde am 18. März 1999 im Nationalrat und am 8. und 17. Juni 1999 im Ständerat behandelt und am 18. Juni 1999 in der Schlussabstimmung beider Räte fast einstimmig verabschiedet.
 

Wir beschreiben den Werdegang des Lehrstellenbeschlusses II deshalb so ausführlich, weil die parlamentarische Behandlung faktisch den Suchprozess für die neuen Fördermassnahmen im späteren Berufsbildungsgesetz darstellte. Es ist unschwer zu erkennen, dass die im Rahmen des LSB II diskutierten, neuen Fördermassnahmen dann später im neuen Berufsbildungsgesetz von 2002 ihren Niederschlag fanden (BBG Artikel 55, 60 u.a.). Die beiden Lehrstellenbeschlüsse I und II und deren breite politische Akzeptanz im Parlament erwiesen sich quasi als Vorreiter des neuen Berufsbildungsgesetzes und als Motor für die aufgewertete Rolle der Berufsbildung überhaupt. Es ist auch charakteristisch für diesen Reformprozess, dass auch hier die Anstösse nicht von der Verwaltung und nicht vom Bundesrat, sondern vom Parlament unter Einbezug aller vier Bundesratsparteien ausgingen und dass der zuständige Bundesrat dabei bloss eine Statistenrolle einnahm. Dieser Weg war für die Legiferierung des Parlaments zwar beschwerlicher, aber mit diesen Arbeiten kam auch eine stärkere Identifikation der Parlamentarier mit der Berufsbildung als einer wichtigen Bundesaufgabe zustande, die sich später beim Berufsbildungsgesetz nützlich erweisen sollte. 
Die parlamentarischen Beratungen rund um die Lehrstellenförderung und überhaupt die prekäre Lehrstellensituation hatten in der Zivilgesellschaft auch eine weitere Ausstrahlung, indem sich auch Jugendorganisationen, Parteien und Verbände verstärkt mit der Lehrstellenfrage befassten. Ich nenne hier nur deren drei: 
· Zwischen September 1997 und März 1998 bildete sich ein Komitee aus Jugendverbänden und Organisationen der Gewerkschaftsjugend (der Schreibende war in den ersten Zusammenkünften mit dabei), das sich um die Formulierung und Lancierung einer „Volksinitiative für ein ausreichendes Berufsbildungsangebot (Lehrstellen-Initiative)“ stark machte. 
 

· Ebenfalls 1998 wurde aufgrund parlamentarischer Anstösse von Nationalrätin Ruth Grossenbacher (CVP) auch in der Öffentlichkeit die Genderproblematik und die berufliche Ausbildung von Frauen thematisiert.
 Es entstanden mehrere Beratungsaktionen für den Berufseinstieg junger Frauen.

· Die SP Schweiz unter dem damaligen Präsidium der in Berufsbildungsfragen sensiblen Städterin Ursula Koch strebte parallel zu den parlamentarischen Aktivitäten eine Ausdehnung der Lehrstellenkampagne auf die städtischen und kantonalen Parteisektionen an, indem ein ganzer Vorschlagskatalog für lokale und kantonale Parlamentsvorstösse zur Lehrstellenförderung an internen Tagungen und Medienkonferenzen verbreitet wurde. Im Gefolge gab es in den grossen Städten und in deutschschweizerischen Kantonen dutzende von parlamentarischen Vorstössen zur Lehrstellenfrage. Aus den Mitteln der Lehrstellenbeschlüsse I und II standen auch die Finanzmittel für neue Fördermodelle der Städte und Kantone zur Verfügung.
 Beispielsweise wurden die ersten Modelle für das Basisjahr aufgrund dieser Mittel ermöglicht.
7. Die Ausmarchung um das neue Berufsbildungsgesetz BBG

Erst vier Jahre nach dem Berufsbildungsbericht und drei Jahre nach den entsprechenden Parlamentsaufträgen zur BBG-Revision legte der Bundesrat dem Parlament am 6. September 2000 die Botschaft zu einem neuen Berufsbildungsgesetz vor.
 In der Zwischenzeit waren die Lehrstellenbeschlüsse I und II verabschiedet, zahlreiche weitere parlamentarische Vorstösse zur Lehrstellenfrage (allein deren 16 zur Berufsbildungsreform) eingereicht worden, hatte die Expertenkommission unter Hans Sieber gearbeitet, war eine Vernehmlassung (Mai – Oktober 1999) durchgeführt und ausgewertet worden und hatten sowohl die Leitung des Volkswirtschaftsdepartements als auch jene der Berufsbildung (BIGA dann BBT) gewechselt. Wie erwähnt, wurde das neue BBG auch als eine Fortsetzung der Debatten um die Lehrstellenbeschlüsse und deren Sondermassnahmen empfunden. 

Der Gesetzesentwurf für das neue BBG holte aber gegenüber dem alten Berufsbildungsgesetz von 1978 weiter aus und brachte – ohne hier alle Details erwähnen zu können – folgende grundlegende Neuerungen in die Berufsbildungslandschaft:

· Unter dem neuen BBG wurden neben den bisherigen gewerblich-industriellen Berufen (den so genannten BIGA-Berufen) auch die Berufe in den Branchen Soziales, Gesundheit und Kultur (so genannte SGK-Berufe), die landwirtschaftlichen Berufe sowie die alten "Monopolberufe" von Bahn- und Postangestellten zusammengefasst. Das neue BBG sollte also ein branchenübergreifendes Dach über alle Bereiche der beruflichen Grundbildung darstellen.

· Die formalen Bildungswege und Abschlusszeugnisse wurden klar definiert und auseinander gehalten.

· Die Berufsmaturität wurde als wesentliche Neuerung im Gesetz festgeschrieben.

· Zwischen den Bildungswegen wurde das Prinzip der besseren Durchlässigkeit eingeführt. Die Wechsel von einer Bildungsstufe zur andern (Passerellen) wurden definiert nach dem Grundsatz: Kein Abschluss ohne Anschluss.
· Das Gesetz versuchte, das Dualsystem der Berufslehre (Betriebslehre und Berufsfachschule kombiniert) und die vollschulischen Berufsbildungsgängen, die vor allem in der Romandie verbreitet sind, unter eine einheitliche Systematik einzureihen.

· Im Gesetz wurden Massnahmen zur Lehrstellenförderung, zur Förderung von Frauen, Benachteiligten, Regionen und Gruppen, zur Ausländerintegration und für schulisch Schwächere verankert, wie sie von den Lehrstellenbeschlüssen I und II pilotmässig und praktisch vorgezeichnet worden sind.

· Die Finanzbeiträge des Bundes an die Berufsbildung wurden neu nach aufgabenorientierten Pauschalbeiträgen statt wie bisher nach den anrechenbaren Kosten festgelegt.

· Die branchenbezogenen Berufsbildungsfonds und deren Allgemeinverbindlicherklärung wurden gesetzlich verankert.

· Die Berufsberatung sollte teilweise kantonal bleiben, während die Berufsfachschullehrerausbildung vom Bund finanziert und teilweise geregelt werden sollte.

Es würde den Umfang dieser historischen Aufarbeitung sprengen, den ganzen parlamentarischen Weg des BBG von der Botschaft vom 6. September 2000 bis zur Schlussabstimmung in beiden Räten vom 13. Dezember 2002 nachzuzeichnen. Sowohl die (vertraulichen) Kommissionsprotokolle der beiden Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur der beiden Räte wie auch die (öffentlichen) Wortprotokolle der parlamentarischen Beratungen geben Aufschluss über den komplexen Entscheidprozess. Bis zur Schlussabstimmung passierte das Gesetz drei Mal den National- und drei Mal den Ständerat, wobei bei jeder Lesung vorgängig die vorberatenden Kommissionen WBK das Geschäft vorbehandelten. Die letzten Differenzen mussten noch in einer Einigungskonferenz beider Räte ausgehandelt werden.
 

Die Kommissionsberatungen waren ausserordentlich zeitintensiv; allein im ersten Durchgang investierte die 25-köpfige WBK des Nationalrats rund 10 Sitzungstage für Hearings, Eintretensdebatten, Prüfungsaufträge und die Behandlung von über 100 Einzelanträgen von Kommissionsmitgliedern zum Bundesratsentwurf. Ich konzentriere mich hier auf die wesentlichen Auseinandersetzungen und Konfliktlinien und deren Einschätzung.

· Die wohl schwierigste Konfliktlinie betraf die "Verheiratung" der dualen Berufsbildungskonzepte (gewerblich- industrielle Berufe, schwergewichtig in der deutschen Schweiz verankert) und der stärker schulischen oder vollschulischen Berufsbildung, die in der Romandie verwurzelt und schweizweit in den SGK-Berufen (Soziales, Gesundheit, Kultur) vertreten ist. Das neue BBG stellt sich heute als einen Kompromissversuch dar, der z.B. bei der Bezeichnung der Ausbildungsgänge zu Begriffen führte, die vom üblichen Sprachgebrauch weit weg sind: Nun spricht man z.B. nicht mehr von Berufslehre, sondern von beruflicher Grundbildung, nicht mehr von Lehrling, sondern von Lernenden usw. Die Konfliktlinien verliefen weniger nach Parteifarbe als nach Sprachregionen und teilweise nach Branchenorientierung. Der im vorigen Kapitel erwähnte "Berufsbildungsklub" von Parlamentariern versuchte, die Linie des Dualsystems zu verankern, oder, wie wir glaubten, "zu retten".


· Unterschwellig war auch beim BBG die staatspolitische Grundsatzfrage Föderalismus/Zentralismus in vielen Auseinandersetzungen präsent. Diese zeigte sich in vielen Differenzen zwischen Nationalrats- und Ständeratsentscheiden. Beispielsweise gab es ein sehr hartes Ringen um eine Bundeslösung für die Berufsfachschullehrer-Ausbildung. Vor allem der Kanton Zürich mit dem eigenwilligen Bildungsdirektor Ernst Buschor wollte sie partout in seine erst gegründete Pädagogische Hochschule Zürich einbauen. Auch Interessenkreise aus der Hochschule St. Gallen HSG (heute Universität St. Gallen) versuchten, die Handelslehrer-Ausbildung bei sich zu behalten. Erst nach langem Ringen und einem Seitenwechsel des Freisinns konnte die gesetzliche Grundlage für das Schweizerische Institut für Berufspädagogik (heute: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB) verankert werden. Bundesrat Pascal Couchepin, der sich in den Beratungen nur selten zeigte (und deswegen von den Kommissionsmitgliedern auch gerügt wurde), stellte eine eigene Bundeslösung ebenfalls in Frage. Die gesetzliche Verankerung der bundeseigenen Lehrerbildungsinstitution erhielt schliesslich eine Mehrheit der Kommissionen und des Parlaments, nachdem man den drei Landesteilen die Beibehaltung der bisherigen SIBP-Standorte zugesichert hatte. Bundesrat Couchepin brachte dann später, nach der Inkraftsetzung des BBG im Jahr 2005 seinen Widerstand erneut ins Spiel, indem er im Bundesrat bei der Verordnung zum EHB gegen den Antrag des EVD durchsetzte, dass sich das EHB nicht "Hochschule" sondern bloss "Hochschulinstitut" nennen darf. (BBG Art. 48).


· Eine ähnliche Konfliktlinie ergab sich bei der Berufsberatung. Die nationalrätliche WBK wollte eigentlich auch die Berufsberatung im BBG stärker verankern, wogegen von Seiten einzelner kantonaler Erziehungsdirektoren im Ständerat für eine Kantonalisierung der Berufsberatung geworben wurde. Als "Erzföderalist" in dieser und andern Angelegenheiten machte sich vor allem der St. Galler Erziehungsdirektor und Präsident der Erziehungsdirektorenkonferenz, Regierungsrat Hans Ulrich Stöckling, für die Kantonalisierung stark. (In anderen Fragen, z.B. bei der Finanzierung, trug er während Jahren einen innerfreisinnigen Zwist mit Bundesrat Couchepin aus). Die Berufsberatungsfrage wurde als Differenz zwischen den beiden Parlamentskammern bis in die Einigungskonferenz gebracht. Im Sinne eines Kompromisses blieb dann die Berufsberatung bei den Kantonen und der Bund darf nur die Grundsätze der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung formulieren und sich an den Kosten der Ausbildung der Berufsberater beteiligen. Die eigentliche Organisation der Berufsberatung blieb Sache der Kantone. (Im Nachhinein wurde allerdings festgestellt, dass diese föderalistische Sturheit Stöcklings längst nicht von allen kantonalen Bildungsdirektoren mitgetragen worden ist. Die Berufsbildung hatte bei den Bildungsdirektoren der Kantone nie einen so hohen Stellenwert, wie z.B. die Universitäten und Fachhochschulen. Demzufolge interessierten sich viele Regierungsräte nicht besonders um diese Fragen.) (BBG Art. 2.2, 53.2.a.10).


· Ein starkes Ringen gab es auch um die Weiterbildung, für die sich vor allem auch die SP-Nationalrätin Vreni Müller-Hemmi stark machte, die ihrerseits einer Interessengruppierung für Weiterbildung vorstand. Auch um die Frage des Bundesengagements im Weiterbildungsbereich bei der Höheren Fachausbildung (Höhere Fachschulen, Höheres Fachdiplom) gab es eine recht intensive Ausmarchung. Teils aus Kostengründen, teils aus Widerstand von  Bundesrat Pascal Couchepin, aber auch wegen des Lobbys privater Bildungsinstitute, die gegen eine Konkurrenz öffentlicher Institutionen kämpften, blieben die Weiterbildung und klarere organisatorische Regelungen für die Höheren Fachschulen (HF) und höhern Fachprüfungen auf der Strecke. Der Bund begnügt sich heute mit einer blossen Akkreditierung der Institutionen und Bildungsgänge und überlasst die Organisation und Finanzierungsordnung den Kantonen, Verbänden und Privatinstitutionen, was heute zu einem landesweit unübersichtlichen und teuren Anbietersystem führt (BBG Art. 31, 44, 56).


· Eine Aufstockung und Erweiterung erfuhr der bundesrätliche Entwurf im Bereich der Förderung von Lehrstellen, von sprachlichen Minderheiten, von Stützunterricht, Integration von schulisch Schwächeren und Ausländern, bei der Genderfrage und bei den Zwischenlösungen im Übergang von der Schule zur Lehrstelle. Zur Sprache kam auch die von uns Wirtschaftspolitikern besonders forcierte Koordination von Massnahmen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG) und dem Berufsbildungsgesetz (BBG). Die im Rahmen des Lehrstellenbeschlusses II diskutierten und pilotmässig praktizierten Fördermassnahmen liefen gesetzestechnisch unter dem Titel "Besondere Leistungen im öffentlichen Interesse". Für sie wurde nach recht hartem Ringen ein Zehntel der gesamten, für die Berufsbildung bereitgestellten Bundesmittel gesetzlich festgeschrieben. Dieser "Innovationszehntel" – man hätte ihn besser "Schwerpunktzehntel" genannt -  erlaubt dem Bund, bestimmte Massnahmen der Kantone und Städte in diesem Bereich nicht nur mit 25%, sondern bis zu 60% und 80% mitzufinanzieren. Diese von Bundesrat Couchepin in der Gesetzesberatung zunächst bekämpfte Finanzierungssicherung hat bis heute Mühe, voll zum Einsatz zu kommen. (In den Jahren 2004/2005/2006 wurden vom BBT je nur etwa die Hälfte dieses "Zehntels" von 50 – 60 Millionen Franken jährlich für diese besonderen Massnahmen tatsächlich ausgeschöpft. Die andere Hälfte ist jeweils an die Bundeskasse zurückgegeben worden). (BBG Art. 18, 22, 55, 59).


· Eine spannende Auseinandersetzung innerhalb des bürgerlichen Lagers gab es um den neuen branchenbezogenen Berufsbildungsfonds, bei dem eine obligatorische finanzielle Beteiligung aller Firmen einer Branche durch eine Allgemeinverbindlicherklärung erreicht werden kann. Der Arbeitgeberverband und der Freisinn waren gegen diese "Zwangsabgabe", wogegen sich das Gewerbe für die Einbindung der "Trittbrettfahrer-Firmen" stark machte. Diese Auseinandersetzung innerhalb des SVP- und FDP-Lagers wurde sogar im Nationalratsplenum ausgetragen. Mit Hilfe der Linken wurde dieser Streit zu Gunsten der Berufsbildungsfonds (also für das Gewerbe) entschieden, das Quorum für die Allgemeinverbindlicherklärung wurde auf unser Begehren sogar von 50 auf 30% heruntergesetzt. In der Praxis blieb aber deren Wirkung in der Wirtschaftswelt bescheiden, weil bisher nur 13 Branchen überhaupt von diesem Lastenausgleichsinstrument Gebrauch machten und weniger als 10 Allgemeinverbindlicherklärungen der Finanzierungspflicht ausgesprochen worden sind. (BBG Art. 60)


· Mit der neuen Finanzierungsregel für die Bundesbeiträge, nämlich mit Pauschalbeiträgen pro Lehrling anstatt wie bisher mit Prozentbeteiligungen des Bundes bei den anrechenbaren Kosten, war - soweit ich beurteilen kann - schon damals niemand ganz glücklich. Doch weder den National- noch den Ständeräten war bei der Gesetzesberatung die volle Tragweite dieser neuen Regelung bewusst. Sie wurde bereits im Vorverfahren der Gesetzesvorlage von der Eidgenössischen Finanzverwaltung aus reiner Sparoptik ins Gesetz gebracht. Wir Parlamentarier begnügten uns nach langen Debatten und ohne volle Klarsicht mit Kompromiss- und Übergangsregelungen, indem das neue System mit Pauschalbeiträgen nur schrittweise innert 4 Jahren einzuführen sei. Als Kompromiss an die Vollschul-Kantone der Romandie wurde dann auch der Schulanteil in der Berufsbildung beim Finanzierungsschlüssel mitberücksichtigt: Bei Vollschulen erhalten die Kantone als mehr als bei Berufsfachschulen im Dualsystem. Das ganze, für die Kantone und Schulen unbefriedigende Finanzierungssystem führt dazu, dass der Bund – entgegen dem Buchstaben des Gesetzes – nicht 25% aller öffentlichen Bildungsausgaben trägt, sondern de facto irgendwo bei 18 – 20% stehen blieb, was die Kantone heute zu Recht bemängeln. (BBG Art.59,73).


· Eine recht interessante Debatte wurde auch über die Minimalanforderungen an den Fremdsprachenunterricht in den Berufsfachschulen geführt. Letztlich folgte die Mehrheit im Interesse des Gewerbes bloss einem Minimalansatz. Die Detailregelungen wurden in die Bildungsverordnungen der einzelnen Berufe verlegt.

Was ist heute, fünf Jahre nach der (nahezu oppositionslosen) Verabschiedung im Parlament, vom BBG zu halten? - Es ist insofern eine für schweizerische Verhältnisse grosse Reform, indem es - vielleicht in letzter Gelegenheit - das gesamte Berufsbildungssystem mit allen Branchen unter einem gemeinsamen Bundesrahmen zusammenfasst. Es war wohl auch die letzte Gelegenheit, das Dualsystem und die entsprechenden Bildungswege und Schultypen gesamtschweizerisch zu definieren. Die klare bundesrechtliche Anerkennung der Titel in der beruflichen Grundbildung wie: Eidgenössisches Berufsattest, Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis,  Eidgenössisches Berufsmaturitätszeugnis, Fachausweise und Diplome - ist ein Vorteil für den schweizerischen Arbeitsmarkt. Aus heutiger Sicht ist allerdings nicht sicher, ob wir die von uns im Parlament zugunsten der schulisch Schwächeren besonders geförderte neue berufliche Grundbildung mit Attest ("Attest-Lehre") wirklich gut gewählt haben und ob sie in der Praxis standhalten wird. Das Parlament wollte damit einen Berufsbildungsweg für schulisch Schwächere, namentlich auch im Zeichen der Ausländerintegration, öffnen. Aber er könnte sich auch als praxisferner Idealtypus erweisen.
Wäre es nach den Kantonen und dem Willen mancher kantonaler Bildungsdirektoren und Schuldirektoren gegangen, wäre die Berufsbildung als eine Art "Sekundarstufe II" mit den andern Schultypen verschmolzen und im Rahmen der OECD- und Bologna-Typologien eingeebnet worden. Es ist im Rückblick nur wenigen Parlamentariern zuzuschreiben, dass das Dualsystem nicht eine stärkere Verwässerung und das gesamte Berufbildungssystem nicht eine weitergehende Föderalisierung (und damit Unterordnung unter die kantonalen Schulsysteme) erfahren hat. Politsche Verdienste muss man dabei, neben anderen, sicher den Nationalräten Johannes Randegger (FDP), Theophil Pfister (SVP) und der Nationalrätin Chiara Simoneschi-Cortesi (CVP) zuschreiben. Es ist auch das Verdienst Randeggers, dass er, zusammen mit Nationalrat Peter Kofmel, den freisinnigen Chef des EVD, Pascal Couchepin, ausserhalb der Kommissionsberatungen in einer innerfreisinnigen Aussprache wiederholt mit der deutschschweizerischen Optik der dualen Berufsbildung konfrontiert hat.
Allerdings mussten auch gewaltige Konzessionen eingeräumt werden, um das Gesetz breit konsensfähig zu halten. Ich nenne nur deren drei: Die Ausdehnung des schulischen Anteils im Rahmen des Dualsystems ist stark begrenzt und für die Zukunft behindert worden (was in einzelnen anspruchsvollen Berufen wohl zu einer Verschiebung zur Tertiärstufe führen wird, weil die  Berufsfachschulausbildung zu wenig genügt). Zweitens hat der Gesetzgeber die Kostenverteilung für die Berufsbildung zwischen Bund und den Kantonen auf eine unschöne Art zu Gunsten des Bundes geregelt. Und drittens ist die gesetzliche Bestimmung, wonach öffentliche Bildungsinstitutionen die privaten Anbieter der Weiterbildung nie preislich konkurrenzieren dürfen, eine ungerechtfertigte Konzession, die im Weiterbildungsbereich heute preistreibend und für die Wirtschaft kostenbelastend wirkt. (Was auch der Preisüberwacher bestätigen kann).

Trotz dieser Mängel kann man aber sicher den Schluss ziehen: Das neue BBG hat geholfen, die Aufwertung der Berufsbildung bundesgesetzlich, politisch und psychologisch zu verankern. Dieses Gesetz hilft, dass sich das Berufsbildungssystem gegenüber den akademischen Bildungsgängen und den Nivellierungsversuchen des Bologna-Systems behaupten kann. Immerhin beginnen in der Schweiz über 60% der Jugendlichen ihre berufliche Karriere und den Einstieg in den Arbeitsmarkt mit einem Bildungsgang nach dem Berufsbildungsgesetz.

8. Ringen um Berufsbildung, Informatik und Verbindung zur Wirtschaftspolitik 

Gleichzeitig mit der BBG-Revision liefen in Bundesbern mehrere Berufsbildungsprojekte weiter. Eine prominente Stelle hatte in der Parlamentsarbeit der Anlauf für die Umschulung auf Informatikberufe in den Jahren 2000/2002. Wir berichten hier darüber, weil er symptomatisch das Spannungsverhältnis von Berufsbildung und Arbeitsmarktpolitik aufzeigt.
In der Zeit 2000/2001 gab es in der Wirtschaft den bekannten Mangel an Informatikern und an Lehrstellen für Informatiker/innen. Wir gingen davon aus, dass die Informatik nicht einfach eine neue Branche, eine New Economy, wie es damals hochtrabend hiess, darstellen würde, sondern dass sie alle Lebensbereiche und viele andere Berufe - z.B. auch mechanische und gewerbliche Branchen – durchdringen werde. Aufgrund dieser Einsicht sollten Fachkräfte auch im gewerblich-industriellen Bereich auf Informatik umgeschult oder weitergebildet werden.

In der März-Session 2000 forderten wir Parlamentarier/innen aus den vier Bundesratsparteien nach gemeinsamer Absprache die Ingangsetzung einer Umschulungs- und Weiterbildungsoffensive für Informatiker und Informatikerinnen. Je eine Parlamentarische Initiative von Chiara Simoneschi (CVP), Georg Theiler (FDP), Rudolf Strahm (SP) sowie eine Interpellation von Theophil Pfister (SVP) verlangten zusätzliche Anstrengungen zur Umschulung und Weiterbildung zu Informatikern und IC-Technikern. Eine ähnlich lautende Motion stammte von der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF-N). 
 Die Vorarbeiten zu den Vorstössen wurden auch aus dem BBT, namentlich vom Chef der Berufsbildungsabteilung, Heinrich Summermatter, unterstützt.

Bereits in den ersten Diskussionen über die Vorstösse in der WBK des Nationalrats meldete Bundesrat Pascal Couchepin Opposition an und stellte diesem stark arbeitsmarktlich orientierten Weiterbildungsanliegen "sein" Projekt gewissermassen als Gegenstrategie vor: Es war eine Informatikoffensive an den obligatorischen Schulen (Grundschulen) auf Basis einer Private-Public-Partnership zwischen dem Bund und der Swisscom. Er stellte in der vorberatenden Kommission eine Bundesbeteiligung von 200 – 300 Millionen Franken über mehrere Jahre für dieses Projekt in Aussicht (die dann in diesem Ausmass nie geflossen ist und später dem Entlastungsprogramm 2003 gänzlich zum Opfer fallen sollte). Die Auseinandersetzung zwischen Couchepin und den Kommissionsmitgliedern drehte sich um die Frage, ob man nur auf der Schiene "alphabétisation en informatique" in der Primarschule, wie Couchepin dies nannte, oder zusätzlich auch im Arbeitsmarktbereich die Informatik fördern sollte. Er warf den Initianten vor, "de vouloir subventionner les entreprises".

Die WBK beschloss trotz der Opposition des Bundesrats, die drei Parlamentarischen Initiativen von FDP, CVP und SP zu einer Kommissionsinitiative zusammenzufassen und diese als ausgearbeiteten Kommissionsvorschlag direkt dem Nationalrat zuzuleiten. 
 Eine neunköpfige Subkommission unter dem Präsidium des Freisinnigen Yves Christen machte sich in mehreren ganztägigen Sitzungen an die Arbeit mittels Expertenbefragungen, Hearings und zur der Beratung eines vom BBT formulierten Entwurfs für ein befristetes Bundesgesetz und eines zusätzlichen Finanzierungsbeschlusses, mit dem während vorläufig zwei Jahren 100 Millionen für Umschulungs- und Weiterbildungsmassnahmen zu Gunsten von Berufsleuten verpflichtet werden sollten. 
 In seiner negativen Stellungnahme zur Vorlage erklärte der Bundesrat: "Angesichts der bereits getroffenen Massnahmen zu Gunsten der KT-Branche erachtet der Bundesrat das vorgeschlagene Gesetz als nicht vordringlich".
 Diese Begründung zeigte zwei Missverständnisse: Erstens handelte es sich nicht um die Förderung der ICT-Branche, sondern gerade um die Informatik-Förderung in den andern, nicht informatisierten Branchen im Bereich von Industrie und Gewerbe. Und zweitens liess diese Begründung eine Verbindung von Berufsbildung/Weiterbildung mit einer wirtschaftspolitischen Optik komplett vermissen.
Trotz dieses permanenten Widerstands durch Bundesrat Couchepin, verstärkt auch im Parlament vorgetragen, verabschiedete der Nationalrat am 20. Juni 2001 mit geringen redaktionellen Änderungen das Gesetz. Allerdings wurde die Hürde der Ausgabenbremse (Quorum von 101 Ja-Stimmen) nicht erreicht, weil nicht nur die SVP, sondern wegen des bundesrätlichen Widerstands auch Teile der FDP dagegen stimmten oder der Abstimmung bewusst fernblieben.
 

Danach musste die Vorlage an die vorberatende Kommission des Ständerates überwiesen werden. Dort hatte Bundesrat Couchepin mit seiner Opposition und mit Hilfe von Ständerätin Christine Beerli leichtes Spiel: Die WBK-Ständerat beschloss am 4. Oktober 2001 Nichteintreten auf die Vorlage, und der Ständerat folgte nach sechsmonatiger Verzögerung dem Nichteintretensantrag am 26. April 2002. Damit war die Vorlage erledigt.

Im Rückblick stellt sich diese Ablehnung als Fehlbeurteilung der längerfristigen Arbeitsmarktbedürfnisse heraus: Fünf Jahre nach der Vereitelung dieser Informatik-Umschulungs- und Weiterbildungsoffensive (2007) leidet die schweizerische Wirtschaft (nach einem zeitweiligen Informatikeinbruch in den Jahren 2001 – 2002) nämlich an einem starken Mangel an berufsbezogenen Informatikanwendern in fast allen Branchen, wie z.B. auch in den Holz-, Metall-, Maschinen- und Gesundheitsberufen. Dies ist der Befund der Sigmedia, dem Berufsverband für Informatik. Mit dem Programm der "Validation des Acquis" und mit Pilotprojekten versucht das BBT fünf Jahre danach eine Nachholbildung von Berufsleuten mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis (Kaufleuten, Schreinern, Maurern, Mechanikern) im Informatik-Anwenderwissen zu organisieren. Der Fehler der damaligen Unterlassung hat uns spät eingeholt.
Ständerätin Christine Beerli spielte im Ständerat eine entscheidende Rolle bei der Ablehnung dieser arbeitsmarktorientierten Weiterbildungsoffensive. Sie hatte zuvor im Ständerat eine eigene Motion deponiert, die forderte, dass das Fachhochschulgesetz dahingehend abgeändert werden sollte, indem die Maturitätsabsolventen auch ohne Berufserfahrung prüfungsfrei Zutritt zu einer Fachhochschule (Praktikum erst später) erhalten sollten.
 Als Direktorin der Fachhochschule Biel hatte sie dort Informatiker-Klassen eröffnet, die wegen des Mangels an ausgebildeten Informatikern mit Berufsabschluss und Berufsmaturität nicht aufgefüllt werden konnten. Durch die Vorlage des Nationalrats hielt man dieses Reformvorhaben für gefährdet. Die Motion Beerli wurde allerdings im Ständerat nur knapp, mit 20 gegen 18 Stimmen gutgeheissen. Seitens der nationalrätlichen Berufsbildungsbefürworter aber auch seitens des Schweizerischen Gewerbeverbandes und des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes war diese Motion heftig umstritten. Denn mit dem freien Zugang von Absolventen der gymnasialen Maturität zu den Fachhochschulen, und zwar ohne einjähriges Betriebspraktikum, befürchtete man eine allgemeine Öffnung der Fachhochschulen für Gymnasiasten und eine Entfernung oder Abkoppelung der Fachhochschulbildung von der berufspraktischen Vorbildung (Berufslehre). Eine solche „Akademisierung der Fachhochschulen“ - so war und ist die Befürchtung - würde diese zu einer Art Überlaufmodell für die Universitäten degradieren. Die Motion Beerli wurde von der WBK-Nationalrat zur Ablehnung empfohlen und dann vom Nationalrat nach einer harten Debatte verworfen.

Die gleich gelagerte Konfliktlinie wurde später, im Jahr 2004, nochmals bei der Revision des Fachhochschulgesetzes ausgetragen, als es um die Bedingungen für die prüfungsfreie Zulassung zum Fachhochschulstudium ging.
 Auch hier setzte sich der Nationalrat gegenüber dem Ständerat durch, dass Maturanden beim Fachhochschulstudium eine mindestens einjährige Arbeitswelterfahrung in einem verwandten Beruf vorweisen müssen. (Allerdings wird dieser Zugangsregelung nicht überall nachgelebt und deren Einhaltung wird nicht kontrolliert.) 
 

Die hier beschriebenen Auseinandersetzungen um das Informatik-Weiterbildungsgesetz und um die Frage des Fachhochschulzugangs ist symptomatisch für die Konfliktlinie zwischen berufspraktischer und schulischer Ausrichtung des Berufsbildungssystems. Bundesrat Pascal Couchepin, und mit ihm grosse Teile der welschen Fachhochschulszene, orientierten die Bildungsoptik stärker auf die vollschulischen Bildungsgänge, während die deutschschweizerischen Berufsbildungsbefürworter stärker den berufspraktischen Bildungswegen – also dem Dualsystem und der berufsbezogenen, praxisorientierten Weiterbildung – Priorität einräumen und gesetzgeberischen Schutz gewähren wollten.

Eine ähnliche Konfliktlinie bei der Koordination zwischen Bildungssystem und der Arbeitsmarktpolitik erlebten wir bei der Erneuerung und Verlängerung des Bonny-Beschlusses zur Regionalförderung.
 Am 7. März 2001 fügte der Nationalrat aufg rund eines Antrags der Wirtschaftskommission (WAK) in diesen Verlängerungsbeschluss zur Regionalpolitik einen Passus ein, der die Betriebe, welche von Bürgschaften und Steuererleichterungen des Bundes profitieren, verpflichtete, selber auch Lehrstellen anzubieten. Man wollte damit ausländische Firmen, die sich in wirtschaftlichen Randregionen (z.B. im Jura) ansiedeln, anhalten, sich in der Berufsbildung ebenfalls zu beteiligen. Bundesrat Couchepin widersetzte sich als Wirtschaftsminister und gleichzeitig Zuständiger für die Berufsbildung diesem Zusatz (wie auch der Neuenburger Volkswirtschaftsdirektor Francis Matthey), worauf der vom Nationalrat eingefügte Passus von der ständerätlichen Wirtschaftskommission und vom Ständerat am 22. März 2001 wieder gestrichen wurde. Auch hier das gleiche Muster: Man wollte keine Verbindung von Berufbildung und Wirtschaftspolitik.

Jahre später zeigte sich das gleiche Verhaltensmuster bei der Konfliktlinie im Ringen um die Aufteilung des BBT. Mit einer Überraschungsaktion beantragte Bundesrat Couchepin dem Bundesrat im Mai 2006, einen Tag nach der Volksabstimmung über den Bildungsrahmenartikel, die Fachhochschulen vom BBT abzutrennen und dem Staatsekretariat für Bildung und Forschung einzugliedern, das seinem Departement (EDI) unterstellt war. Die Berufsbildung der Sekundarstufe II wollte er im BBT beim EVD belassen. Für das Problem, wie die Durchlässigkeit von der Berufsbildung in die Fachhochschulen mit dieser Abtrennung gelöst werden sollte, hatte er keine Antwort parat. Der Bundesrat lehnte allerdings dieses Ansinnen ab und verschob die Problemlösung hinsichtlich der bundesinternen Organisation des Bildungswesens auf die nächste Legislatur.
Ich beschreibe diese Vorfälle und Episoden, um zu zeigen, dass der Stellenwert und die Eigenständigkeit der Berufsbildung und besonders der dualen Berufslehre, einem ständigen Marginalisierungsdruck ausgesetzt waren – und es mit zunehmender Akademisierung, vor allem in der Westschweiz, auch weiterhin sein werden. Bundesrat Couchepin hat in all den Jahren in der Bildungspolitik nie den Eindruck vermittelt, dass er das duale Berufsbildungssystem mit der Betriebslehre verstanden, geschweige denn dieses auch valorisiert hätte. Für ihn war die Berufsbildung stets ein Stiefkind, quasi der Bildungsweg derjenigen, die den akademischen Weg verpassten. In der bundesrätlichen Politik fehlte die Vision einer Verbindung von Berufsbildung und Wirtschaftspolitik. 

9. Berufsbildungsverpflichtung für die staatliche Verwaltung und konzessionierte  Unternehmen 

Mit wiederholten Anläufen wurde versucht, die Ausbildungsverpflichtung für Lehrlinge auch in der Bundesverwaltung, dann auch im New Public Management (Flag-Ämter) und in die konzessionierten Unternehmungen hineinzubringen. Allein zwischen 1997 und 1999 verlangten zwölf parlamentarische Vorstösse vom Bundesrat, dass der Bund selber mehr Lehrstellen und Praktikumsplätze anzubieten habe.
 Auch diese Vorstösse kamen – ein Merkmal der relativ erfolgreichen Berufsbildungspolitik – alle aus den unterschiedlichsten politischen Richtungen im Parlament und nicht von der Verwaltung. 
Immer wieder wurde die folgende Zielgrösse für die Lehrlingsausbildung hervorgestrichen: Firmen und Verwaltungsstellen sollten sechs Lehrstellen pro hundert Vollzeitbeschäftigte zur Verfügung stellen.
 Das Eidgenössische Personalamt EPA unter der innovativen Führung ihres Direktors, Peter Hablützel, brachte denn auch die Ausbildungsverpflichtung des Bundes in das neue Bundespersonalgesetz (BPG) und in die Bundespersonalverordnung (BPV) ein – dies mit Unterstützung des Parlaments und des Volks in einer Referendumsabstimmung.
 Die Departemente wurden verpflichtet, Lehrstellen zu schaffen, wogegen die Finanzierung der Lehrstellen (rund 11 Millionen Franken Ausgaben pro Jahr für Lehrlingslöhne, Ausbildung der Ausbildner/innen, Koordination des Lehrlingswesens) aus einem zentralen Budget des EPA finanziert wurden, was den Anreiz der Bundesämter für die Schaffung von Lehrstellen erweiterte. Von 1996 bis 2002 wurde die Ausbildungsintensität der Bundesverwaltung von 1,8 auf 2,4 Lehrstellen pro 100 Vollzeitbeschäftigte erweitert, wie aus einem informativen Konzeptpapier des Eidgenössischen Personalamtes hervorgeht.
 Auch wurden die Ausbildungsverantwortlichen in der Bundesverwaltung (Lehrmeister/innen) gefördert und belohnt. 
 Die Soll-Zielgrösse von "6 pro 100" ist zwar auch in der Bundesverwaltung längst nicht erreicht worden – am höchsten lagen das EVD mit 5,2 und das VBS mit 3,1 Stellen pro 100 – aber mit einer vorbildlichen Ausbildung der Ausbildner/innen und mit der Realisierung der vom BBT verordneten, sehr schwierigen und komplexen KV-Reform hat die Bundesverwaltung mit dem Prinzip "dezentrale Verantwortung – zentralisiertes Controlling" (EPA) ein Lehrlingswesen aufgezogen, das sich mit jenem von grossen Privatunternehmen messen lässt. Allerdings gibt es in den letzten Jahren (2004/2007) kaum mehr politischen Druck, um die Berufsbildungstätigkeit der Bundesverwaltung zu stützen und zu stärken.

Ein Problem entstand mit der Dezentralisierung von Bundesämtern mit dem so genannten New Public Management. Darf der Staat in der dezentralisierten, wirkungsorientierten Verwaltungsführung, den so genannten Flag-Ämtern (Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget), eine Berufsbildungsverpflichtung auferlegen? 2002 gab es insgesamt elf solcher Flag-Einheiten, die durch Leistungsaufträge gesteuert werden. Die Leistungsaufträge müssen in den zuständigen parlamentarischen Kommissionen jeweils beraten und abgesegnet werden. Durch eine recht aufwändige Koordination unter Parlamentsmitgliedern verschiedener Fachkommissionen gelang es, in den meisten Leistungsaufträgen auch eine Ausbildungsverpflichtung für die betreffenden Ämter hineinzubringen. Auch hier kam der ursprüngliche Anstoss aus dem Parlament. Wir versuchten auch eine Ausbildungsverpflichtung für Lehrlinge in das ETH-Gesetz aufzunehmen (denn die ETH hat neben den Studierenden und dem akademischen Personal weit über 1000 weitere Angestellte mit Berufsbildung). Dies allerdings wurde dann nicht im Gesetz verankert, sondern hat in untergeordneten Weisungen teilweise einen Niederschlag gefunden.

Ein früher Anlauf, die Berufsbildung im Einflussbereich des Staates zu fördern, bestand im Bestreben, die vom Bund konzessionierten Unternehmen von Telecom, Bahnen und Postdienstleistern zur Ausbildung zu verpflichten. Nach der (viel zu späten) Marktöffnung des Mobilcom-Bereichs (Handy-Telephonie), im Jahr 1998 stellten wir fest, dass die aus der PTT hervorgegangene Swisscom 700 bis 800 Lehrstellen im Informatik- und Elektronikbereich zur Verfügung stellte, dass aber die Newcomer Sunrise, Orange und Diax auf jede Ausbildungstätigkeit verzichteten und vielmehr von andern Betrieben Fachleute abwarben. Mit einer Parlamentarischen Initiative verlangte ich 1999 im Nationalrat, für die Telecom-Anbieter, Bahngesellschaften und Postdienstleistungsunternehmen die Bereitstellung von Lehrstellen in die gesetzlichen Konzessionsvoraussetzungen einzubauen, damit unter den Unternehmern gleich lange Spiesse für diese Aufgabe im öffentlichen Bereich entstehen.
 Unter dem Eindruck der Lehrstellen- und Informatikerknappheit erhielt dieses Anliegen recht breiten Subkurs seitens der Medien und des Boulevard. (Blick-Schlagzeile vom 5.7.1999: "Junge Kunden Ja – Lehrlinge Nein!"). Die Initiative wurde von der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen KVF-NR mit 13 zu 4 Stimmen gutgeheissen und vom Nationalrat am 24. März 2000 mit 107 zu 60 Stimmen (gegen den Widerstand der Rechten aus SVP und Liberaler Partei) erheblich erklärt. Schon im Vorfeld wurde ein recht intensives Lobby der Privaten gegen die Initiative geführt, wobei sich die Protelecom, die Schweizerische Vereinigung für Telekommunikation (Telecom-Firmen), mit Briefen und einer PR-Aktion dagegen stark machte.

Nach der Erheblicherklärung der Initiative machte sich eine Subkommission der WBK unter der Leitung von Nationalrätin Chiara Simoneschi-Cortesi (CVP) an die Ausarbeitung einer ausformulierten Vorlage, die eine Ergänzung des Postgesetzes, des Fernmeldegesetzes und des Personenbeförderungsgesetzes mit einer Ausbildungspflicht der Unternehmen im Rahmen der Konzessionserteilung durch den Staat vorsah. Obschon die Mehrheit der KVF diese Revision befürwortete, entstand im Nationalrat am 5. März 2003 eine intensive Gegenwehr aus SVP und Rechtsfreisinn, worauf der Rat mit 92 zu 68 Stimmen Nichteintreten beschloss. Trotz dieser definitiven Ablehnung wurde später im Rahmen des Elektrizitätsmarktgesetzes (EMG) eine solche Verpflichtung wieder aufgenommen (dieses Gesetz wurde indes in einer Referendumsabstimmung abgelehnt).
Als Fazit aus diesen unterschiedlichen Erfolgen lässt sich zum betrachteten Jahrzehnt folgende Beurteilung ableiten: Die Berufsbildung war und ist mehrheitsfähig und hat auch im bürgerlichen Lager eine breite Akzeptanz, solange der Staat selber aktiv ist und bezahlt und solange sie für die Unternehmen freiwillig bleibt. Jede Verpflichtung für die Privatwirtschaft zu einer Ausbildungstätigkeit oder für einen Lastenausgleich jedoch war nicht mehrheitsfähig. Eine solche Ausbildungsverpflichtung der Unternehmen wurde später auch aus dem neuen Ausländergesetz AuG gestrichen.
10. Konflikte und Personen-Karussell in der Berufsbildungsszene
Die Berufsbildung ist nicht das Bildungssystem der Elite. Ihre personelle und institutionelle Unterstützung ist viel schmaler als zum Beispiel jene für die akademischen Institutionen. Weil die institutionelle Basis der Berufsbildung politisch so schwach abgestützt ist, war es immer entscheidend, welche Einzelpersonen die Schlüsselpositionen in der Berufsbildungspolitik besetzten. Wir haben im 2. Kapitel beschrieben, wie Anfang und Mitte der 1990er Jahre die Amtslethargie bestimmter Rollenträger und die schwache Führungskraft der Verwaltung zu einem Problem für die Berufsbildung geworden waren.

Die unterschiedlichen Berufsbildungskonzeptionen und Engagements fanden danach auch in personellen Besetzungen und Konflikten ihren Ausdruck. Nach der Auswechslung des für die Berufsbildung zuständigen Rudolf Natsch durch Hans Sieber  als Direktor des neu formierten Bundesamts für Berufsbildung und Technologie BBT (1997/1998) wurde die Berufsbildung institutionell reaktiviert. Sieber war vorher in Konjunkturfragen und in der Technologiepolitik aktiv. Er verstand es, mit der Expertenkommission für das neue Berufsbildungsgesetz der Lehrstellenfrage zu mehr Prestige zu verhelfen. Seine Amtsdauer lief nur bis 2000; - sie war zu kurz, um diese Reform zu begleiten. Neben ihm wirkte als "Macher-Typ" der leitende Beamte im BBT, Heinrich Summermatter, der das Thema zuvor lange Jahre im BIGA betreut hatte und der bei den Lehrstellenbeschlüssen I und II, beim Berufsbildungsgesetz und bei der Informatikförderung sehr aktiv und initiativ war. Nach dem Rücktritt von Hans Sieber sah sich Heinrich  Summermatter – mit einiger Unterstützung aus dem Parlament – als Nachfolger des Direktors. Bei Bundesrat Couchepin bestand allerdings wegen Summermatters zahlreichen Aktivitäten, vor allem auch wegen seines Engagements für die parlamentarischen Vorstösse, ein tiefes Misstrauen, das wohl nur Psychologen erklären könnten. Bereits 1998 war der Genfer Christian Schärer als stellvertretender BBT-Direktor der Bewerbung von Summermatter vorgezogen worden. Schärer verliess allerdings nach ganz kurzer Zeit das BBT spurlos wieder. 
Ende 1999 beauftragte Pascal Couchepin die Personalrekrutierungsfirma MercuriUrval mit der Evaluation eines Direktors für das BBT. MercuriUrval war in der Headhunter-Szene als FDP-nahe bekannt und hatte den guten Ruf, bei Chefbesetzungen in der Verwaltung immer den Wunschkandidaten des Auftraggebers in den Vordergrund zu rücken. Aufgrund dieses recht teuren Assessements (man sprach von 25'000 Franken) wurde der Unterwalliser Freisinnige Eric Fumeaux auf Antrag Couchepins zum BBT-Direktor gewählt. Fumeaux war zuvor Industriechemiker und danach Direktor der französischsprachigen Walliser Fachhochschule. In Bundes-Bern und in der Berufsbildungsszene war Fumeaux Quereinsteiger; und von Anbeginn hatte er bei Parlamentariern aller Couleur einen schweren Stand. Die zweijährigen Parlamentsberatungen zum BBG wurden weitgehend von Heinrich Summermatter und später von Ursula Renold betreut, wogegen Fumeaux trotz seiner Anwesenheit in den Kommissionssitzungen kaum eine Rolle spielte und der Departementschef meist abwesend war. Dass der Unterwalliser FDP-Mann Fumeaux vom Unterwalliser Couchepin längst vor dem Personal-Assessement als BBT-Direktor auserkoren war, stellte sich erst später heraus, als in Bundes-Bern bekannt wurde, dass Fumeaux’   Sekretärin in der Walliser-Fachhochschule schon ein Jahr vor dessen Wechsel nach Bern in Aussicht gestellt hatte, ihr Chef werde demnächst nach Bern übersiedeln…

Diese personelle Führungssituation im BBT lähmte die Arbeiten, was auch im Parlament beobachtet wurde. Nicht nur zwischen dem Fachhochschul-Mann Fumeaux und dem Lehrstellen-Praktiker Summermatter, sondern auch zwischen Summermatter und der Erziehungswissenschafterin Ursula Renold bestanden in der BBT-Direktion recht grosse Konzeptionsdifferenzen, verbunden mit Führungsproblemen. Diese wurden in einem ersten Schritt dadurch „gelöst“, dass Heinrich Summermatter nach recht heftigen Auseinandersetzungen mit Bundesrat Couchepin (Couchepin bezichtigte ihn der Illoyalität und der zu grossen Nähe zum Parlament) entnervt, gekränkt und krank den Posten verliess. Ein zweiter Schritt der personellen Bereinigung erfolgte 2005, als der neue EVD-Chef, Bundesrat Joseph Deiss, den amtierenden Fumeaux als BBT-Direktor durch die kompetente und im Parlament gut verankerte Ursula Renold ersetzte. (Bundesrat Deiss brauchte in seinen Amtsjahren als Chef des Volkswirtschaftsdepartements recht viel Zeit und Energie, in diesem Departement personelle Probleme aus der Ära Couchepin zu lösen. Dies nicht nur bei der Auswechslung der BBT-Direktion, sondern u.a. auch beim Ersatz des Unterwalliser David Sytz durch Jean-Daniel Gerber als Staatssekretär im Seco.)

Die internen Auseinandersetzungen im BBT und die Differenzen mit dem Departements-Chef basierten nicht nur auf psychologischen Eigenheiten der verschiedenen Charaktere, vielmehr standen dahinter auch grundlegende Konzeptionsdifferenzen um die Berufsbildung überhaupt. Eric Fumeaux war zum Beispiel – wie Bundesrat Couchepin und Ständerätin Christine Beerli – starker Vertreter eines freien Zugangs von Absolventen der gymnasialen Maturität in die Fachhochschulen, was von den Deutschschweizern im Parlament (auch von seinen eigenen Parteifreunden) mit Misstrauen beobachtet wurde. Unter der unklaren Führungssituation im BBT litten zwischen 2000 und 2005 auch zahlreiche Berufsbildungsprojekte. Bittere Briefwechsel aus der Informatik-Ausbildungsszene über bewilligte und wieder zurückgezogene Förderbeiträge des Bundes zeugen davon.

11. Berufsbildungspraxis und Vollzugsprobleme beim Gesetz
Das im Dezember 2002 verabschiedete Berufsbildungsgesetz ist seit 2004 in Kraft. Die Umsetzung der Reformen wird ein Jahrzehnt dauern. Zur Umsetzung müssen über 200 Bildungsverordnungen angepasst, resp. zusammengelegt werden, was angesichts des Mitwirkungsprimats der Berufsorganisationen einen enormen Verwaltungsaufwand erfordert. 

Vor der Inkraftsetzung des neuen BBG wurde die Reform der Kaufmännischen Grundbildung ("KV-Reform") an die Hand genommen. Nach mehreren Pilotversuchen wurde Anfang 2003 das Ausbildungs- und Prüfungsreglement "Kauffrau/Kaufmann" in Kraft gesetzt. Diese Reform hat beim Vollzug sehr viele Widerstände und Kritiken in einigen Branchen ausgelöst. Der administrative Aufwand und die betrieblichen Mehrkosten haben offenbar das zahlenmässige Angebot an KV-Lehrstellen eher beeinträchtigt als gefördert.

Im weitern sind die Modularisierung der Berufsbildungsgänge und die Zusammenfassung von verwandten Berufen in Berufsfelder nicht vorangetrieben worden, wie dies mit dem Berufsbildungsbericht 1996 in Aussicht gestellt und vom Parlament gefordert worden war. Die Weiterbildungsproblematik (z.B. die Anerkennung und Finanzierung der Höheren Fachschulen und Höheren Fachprüfungen), aber auch die Genderprobleme harren teilweise noch der Umsetzung.

Das grösste Umsetzungsproblem ist gewiss bei der Finanzierung zu sehen. Die Mittel für die Berufsbildung stehen nicht nur ständig unter dem Druck der allgemeinen Sparbemühungen bei der Eidgenossenschaft, sondern sie sind auch dem direkten Verteilungskampf innerhalb des Bildungsbudgets unterworfen: Die ETH und Universitäten, aber auch die Fachhochschulen und die Innovationsförderung haben ein stärkeres Lobby als die Berufslehre.

Im ersten Rahmenkredit des Bundes für Bildung, Forschung und Technologie (BFT-Kredit 2004 – 2007) erhielt das BBT etwa 22% der 17 Milliarden Franken Bundesmittel (für vier Jahre), während das Staatssekretariat für Bildung und Forschung 78% der Mittel für ETH, Universitäten und Forschungsförderung beanspruchen konnte.

Im zweiten Rahmenkredit für Bildung, Forschung und Innovation (BFI-Kredit 2008 – 2011) konnte das BBT seinen Anteil am Kuchen von 22 auf 24% leicht erhöhen
 , was allerdings vor der parlamentarischen Behandlung zu einer heftigen verwaltungsinternen Ausmarchung zwischen dem Staatssekretariat und dem BBT, auch zwischen dem Staatssekretär Charles Kleiber und der hartnäckigen BBT-Direktorin Ursula Renold, geführt hatte. Der Staatssekretär scheute sich nicht, den geringfügigen Ausbau der Mittel für die Berufsbildung und Fachhochschulen verwaltungsintern als "de luxe" zu brandmarken. Insbesondere die Fachhochschulen benötigten aber wegen der zusätzlichen Integration der Gesundheits-, Sozial- und Kulturberufe (SGK-Berufe) gerechtfertigterweise einen höheren Anteil an den Bundesfinanzmitteln.

Immerhin sind die Bundesausgaben für Bildung und Forschung seit 2004 im Ansteigen begriffen – nach einer Stagnation in den 90er Jahren. Während sich in der Periode 2004 – 2007 das Ausgabenwachstum für diesen Bereich schon auf 3,5 – 4% jährlich bewegte, ist für die Periode 2008 – 2011 (Budgetkürzungen vorbehalten) ein Jahreszuwachs von 6% geplant. Für diese vierjährige Planperiode hat das Parlament einen 21-Milliarden-Kredit beschlossen.

12. Ausblick: Chancen und Gefahren für das Berufsbildungssystem
Die Berufsbildung geniesst heute eine breite Akzeptanz, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Wirtschaft. Die Berufslehre ist nach dem absoluten Tiefpunkt von 1990/1995 wieder hoffähig geworden und politisch stärker verankert. Die Berufslehre gilt gewissermassen als ein Symbol erfolgreicher "Swissness" der Exportwirtschaft.

Die Massnahmen in der Berufsbildung sind allerdings auf Bundesebene nur soweit mehrheitsfähig, als sie nicht zuviel kosten und vor allem, solange sie den (gewerblichen) Firmen keine weiteren Pflichten auferlegen. Die stärksten Befürworter und Träger der Berufsbildung in der Wirtschaft, nämlich das Gewerbe und die gewerblichen Verbände, wehren sich stark gegen die Ausdehnung des schulischen Teils in der dualen Ausbildung. Ich bin mir nicht sicher, ob gewisse neuere Berufe im High-Tech-Bereich und in bildungsintensiven Dienstleistungen mit der heutigen Berufslehre überhaupt noch überleben können, oder ob sie wegen Mangels an Breite und Tiefe in der schulischen Grundbildung der tertiären Ausbildung oder der vollschulischen Bildung zum Opfer fallen werden.

Die grösste Herausforderung – und ich würde sagen: Bedrohung – der Berufsbildung nach dem Dualsystem kommt allerdings von der Akademisierung und der Nivellierung in der Hochschullandschaft. Wenn die Fachhochschulen mit der Übernahme des Bologna-Modells und der nivellierenden Hochschul-Rahmengesetzgebung
 zum Überlaufmodell der Universitäten werden, zu einer Art „Hochschule zweiter Klasse“, wenn sich der Fachhochschulzugang ohne Erfordernis der Berufslehre/Berufsmaturität breit macht, dann geht deren besonderer Charakter "gleichwertig aber andersartig" verloren. Damit wird auch die vorlaufende Stufe, die Berufsbildung, abgewertet. Das Bologna-Modell valorisiert die berufspraktische Bildung oder Vorbildung nicht. Wenn sich also im Zeichen der internationalen Berufsmobilität das schweizerische Bildungssystem diesem Nivellierungsprozess zu weitgehend unterwirft, wird auch die schweizerische Berufslehre ihre Besonderheit verlieren. 

Der Sonderfall-Charakter der Schweiz in der Welt ist längst verloren gegangen. Würde aber die "Swissness" des Berufsbildungssystems der Akademisierung des europäischen und westschweizerischen Bildungssystems geopfert, würde die Schweiz einen gewaltigen Standortvorteil und die wichtigste arbeitsmarktliche Integrationsstrategie preisgeben.

Rudolf H. Strahm

� Der Autor war in der fraglichen Zeit Beteiligter und selber Akteur in der Berner-Mechanik: Als Nationalrat wirkte er ab 1996 auch als Mitglied (zunächst als  Ersatzmitglied) in der nationalrätlichen Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-NR). Er war  zudem Mitglied und von 2001 - 2004 Präsident der Parlamentarischen Gruppe für Berufsbildung (PGfB). Zur Berufsbildung lancierte er zahlreiche Vorstösse. Dabei brachte er mehrere berufsbildungspolitische Themen auch in der Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) aufs Tapet. Von 1991-2004 war er Mitglied dieser Kommission, die er von 1999 bis 2001 präsidierte. Die Berufsbildung betrachtete er stets auch aus wirtschaftspolitischer und arbeitsmarktlicher Optik.





� Bericht EFD/Bundesrat: Der Neue  Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen. Grundzüge. Bericht 1996. Bundesratsbeschluss vom 11.3.1996 (Vernehmlassungsbericht), besonders S. 19, 20.
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� Motion Speck 96.3286. Dringliche Interpellation Strahm 96.1114.
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� Bundesrat: Bericht Nr. 96.075 über die Berufsbildung (Bundesgesetz über die Berufsbildung), vom 11.9.1996).


� Brief der PGfB vom 21.2.1997 an alle Parlamentsmitglieder.
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� Parlamentarische Initiative Nr. 96.432 Strahm: Anreizsystem für Lehrstellen vom 21.6.1996.


� Pressemitteilung des EVD vom 13.3.1998.


� WBK-Nationalrat: Protokoll der Sitzung vom 18.5.1995, S. 2.


� Parlamentsdienste Dokumentation: Zukunft der Berufsbildung. Heft DH 599.1 vom 13.12.1996.


� Vorlage Nr. 97.027 des Bundesrats. Besondere konjunkturpolitische Massnahmen. 1997. -  Dieses Paket wurde 1995 im Rahmen des "Mehrwertsteuer-Deals" in einer informellen Subgruppe der Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N)  mit folgenden Prämissen vorbereitet: Die linken Parlamentarier sagten zu, den Systemwechsel von der Warenumsatzsteuer zur Mehrwertsteuer (welche von der Exportwirtschaft gefordert worden war) mitzutragen. Als "Gegenleistung" wurden seitens der Bürgerlichen drei soziale „Kompensationsmassnahmen" als Konzession an die Linke versprochen: 1. Ein "Reserveprozent" Mehrwertsteuererhöhung zu Gunsten der AHV (dieses Mehrwertsteuerprozent wurde 1999 eingeführt); 2. Ein Bundesbeitrag an die soziale Krankenversicherung zur Entlastung der unteren Einkommen von mindestens 500 Millionen Franken jährlich; und 3. ein Beschäftigungsprogramm von einmalig mindestens 300 Millionen Franken. An dieser informellen Vereinbarung waren nach meiner Erinnerung folgende Nationalräte und Nationalrätin im Restaurant "Harmonie" (Bern) beteiligt: Vreny Spoerry und Georg Stucky von der FDP, Eugen David von der CVP, Hans-Rudolf Nebiker von der SVP, Francis Matthey und Rudolf Strahm von der SP. Diese WAK-Mitglieder verlangten danach gemeinsam von Bundesrat Delamuraz die Vorbereitung der Vorlage Nr. 97.027.





� Bundesbeschluss über die Genehmigung der Freigabe von Krediten im Voranschlag 1997 und von Verpflichtungskrediten für die Substanzerhaltung öffentlicher Infrastrukturanlagen, für die Förderung privater Investitionen im Energiebereich sowie für die Förderung von zusätzlichen Lehrstellen. (Kreditfreigabe- und –Bewilligungsbeschluss 1997) vom 30.4.1997. SR 412.100.3.


� Verordnung über Massnahmen zur Verbesserung des Lehrstellenangebots für die Ausbildungsjahre 1997, 1998 und 1999 (Lehrstellenverordnung), vom 7.5.1997. SR 412.100.31.


� Parl. Initiative Nr. 96.432 Strahm: Anreizsystem für Lehrstellen, vom 21.6.1996. 


� Motion Nr. 96.3286 Speck: Finanzierung der beruflichen Aus- und Weiterbildung, vom 19.6.1996.
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� Koordinationsstelle für Weiterbildung, Universität Bern: Der Lehrstellenbeschluss. Evaluation. Erster Zwischenbericht, von Marianne Gertsch, Caterina Modetta, Karl Weber.  Dezember 1997. Später unter gleichem Titel publiziert als Arbeitsbericht 21 , (1998), Universität Bern, Koordinationsstelle für Weiterbildung, 1998. 


� Zur WBK-Subkommission, die sich etwa auch als "Berufsbildungsklub des Parlaments" bezeichnete, gehörten die Nationalratsmitglieder Ruth Grossenbacher (CVP, Vorsitz), Peter Kofmel (FDP), Vreny Müller-Hemmi (SP), Christiane Langenberger (FDP), Abrecht Rychen (SVP), Agnes Weber (SP) und Rudolf Strahm (SP) an; Später kam auch Johannes Randegger (FDP) dazu. 


� Parl. Initiative 99.400: Lehrstellenbeschluss II (LSB II). Bericht der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur, vom 22.1.1999.


� Bundesbeschluss über Massnahmen zur Verbesserung des Lehrstellenangebots und zur Entwicklung der Berufsbildung (Lehrstellenbeschluss II), vom 18.6.1999. SR 412.100.4.


� Die ersten Formulierungen für den Initiativtext der Lehrstelleninitiative stammen vom September 1997 (u.a. von Agnes Weber). Die definitive Fassung der Initiative wurde am 14. April 1998 vorgelegt, nachdem sich der Schweizerische Gewerkschaftsbund  und dessen aktiver neuer Bildungssekretär, Pierre Sigerist, um die Initiative gekümmert hatte. Der SGB wirkte dann im Jahr 2003 für die Initiative auch als tragende Organisation bei der Volksabstimmung vom 18. Mai 2003, die der „Lipa-Initiative“ mit rund 68% Nein-Stimmen im Zuge einer Nein-Welle gegen linke Volksbegehren eine herbe Niederlage bescherte. (siehe Artikel von P.Sigerist in diesem Sammelband).


� BBT: Berufliche Aus- und Weiterbildung von Frauen, Bericht zum Postulat von Nationalrätin Ruth Grossenbacher, Bern 1998. sowie die Broschüre: „Mut und Neugier. Ein Plus für die Berufswahl. 16+ „. Herausgegeben vom Lehrstellenprojekt der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten. Zürich August 1998. 


� Strahm, Rudolf H: Lehrstellenförderung: Was können Kantone und Städte tun ?  16 Vorschläge für sozialdemokratische Kantonal- und Lokalparteien. Berufsbildungstagung der SP Schweiz, Aarau 6. September 1997. 


Weber, Ages; Müller-Hemmi, Vreni;  Gentil, Pierre-Alain; Zbinden, Hans; Strahm, Rudolf: Berufsbildung wohin ?  Antworten der SP Schweiz auf die Lehrstellenkrise und Lösungsvorschläge für eine zukunftsfähige Berufs- und Weiterbildung. Materialien der Pressekonferenz vom 31. 3. 1998. (Treibende Person bei diesen Aktivitäten war Nationalrätin Agnes Weber, die zu dieser Zeit die Arbeitsgruppe Berufsbildung der SP Schweiz leitete.)





� Botschaft Bundesrat Nr. 00.072 zu einem neuen Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz BBG), vom 6.9.2000 (BBL 2000, S. 5686 – 5805).
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� Gleiche Quelle S. 5668.
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� Motion Ständerat Nr. 00.3083 Beerli. Fachhochschule. Zugang, vom 21.3.2000.


� Vorlage 03.076 Bundesgesetz über die Fachhochschulen (FHSG). Botschaft des Bundesrats vom 5.12.2003, speziell Art. 5.
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Dringliche Einfache Anfrage Nr. 97.1019, Grossenbacher; Lehrstellen. Massnahmen im Frühjahr/Sommer 1997.
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